
Bedarfsgerechtes Krippenangebot für Dinklage 

„Besonders erwerbstätige Eltern haben ab 2010 einen Rechtsanspruch auf ein 

bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für ihre Kinder. Die Krippenbetreuungszeiten 

wie die CDU kategorisch auf vier Stunden begrenzen zu wollen, widerspricht der 

gesetzlichen Pflichtaufgabe einer Kommune und geht an der familiären Realität 

vollkommen vorbei“, so die SPD-Fraktion in einer Stellungnahme. Gerade die 

halbtags beschäftigten Elternteile, meistens die Mütter, benötigten mehr als vier 

Betreuungsstunden, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. „Für uns sind die 

finanziellen Aufwendungen für Krippen, Kindergärten und Horte auch keine Defizite 

im Haushalt, wie es die CDU immer wieder äußert, sondern sinnvolle Investitionen in 

die Zukunft der Kinder“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Windhaus. Die 

CDU Dinklage laufe in Sachen Bildung und Familie wieder einmal den 

gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher und verunsichere trotz bestehenden 

Rechtsanspruches die betroffenen Eltern. 


